
Leistung Entlastung

Absetzbarkeit von 
Kinderbetreuungskosten

Bis 2.300,00 EUR/Kind/Jahr (bis 10. Lebensjahr)

Kinderabsetzbetrag Um 14,8% erhöht: 700 EUR/Kind/Jahr

ArbeitgeberInnenzuschuss zur 
Kinderbetreuung

500,00 EUR/Kind steuer- und sozialversicherungsfrei 

Flexibles Kinderbetreuungsgeld

3 Varianten:
1) 30+6 Monate zu 436,00 EUR
2) 20+4 Monate zu 624,00 EUR
3) 15+3 Monate zu 800,00 EUR

Kinderfreibetrag 220,00 EUR/Kind/Jahr

Kinderbetreuungsgeldzuschuss 180 EUR/Monat

13. Familienbeihilfe Doppelte Familienbeihilfe im September – jedes Jahr

Geschwisterstaffelung  
bei Familienbeihilfe

für 3. Kind: 35,00 EUR/Monat zusätzlich 
ab 4. Kind: 50,00 EUR/Monat zusätzlich

Einkommensgrenze beim 
Mehrkindzuschlag

Anhebung auf 55.000,00 EUR

Pflege-/Familienhospizkarenz

Aufrechterhaltung der Kranken- 
und Pensionsversicherung und des 
Abfertigungsanspruches (Kein Entgeltanspruch bei 
Vollkarenzierung - max. 9 Monate)

AlleinerzieherInnenabsetzbetrag

364 EUR/Jahr + Kinderzuschlag:  
für 1 Kind: 130,00 EUR  
für 2 Kinder: 175,00 EUR 
ab 3 Kinder:  220,00 EUR 

Zuverdienstgrenze 
Alleinverdienerabsetzbetrag

6.000,00 EUR

Mehrkindzuschlag 36,40 EUR/Monat ab dem 3. Kind

Gebührenbefreiung bei der 
Geburt eines Kindes

Einmalige Entlastung von 130,00 EUR 
(Gebührenbefreiung bei Geburtsurkunde, Wohnsitz-
anmeldung, Pass, Staatsbürgerschaftsnachweis etc.)

Soziale Leistungen  
für Familien in Österreich



Heimfahrtenbeihilfe  
SchülerInnen/Lehrlinge

Fahrtenbeihilfe:
bis 10 km: 5,10 EUR/Monat
ab 10 km: 7,30 EUR/Monat

Heimfahrtenbeihilfe
bis 50 km: 19,00 EUR/Monat
bis 300 km: 32,00 EUR/Monat
bis 600 km: 50,00 EUR/Monat
ab 600 km: 58,00 EUR/Monat

Erhöhte Familienbeihilfe  
bei Behinderung

138,30 EUR monatlicher Zusatz,  
bei mind. 50 % Behinderung

Familienhärteausgleich

Geldzuwendungen (Zins- oder Kreditzuschuss, 
zinsgünstiges Darlehen, sonstiges) bei unverschuldeter 
finanzieller Notlage bei Gefährdung der familiären 
Existenz (=Überbrückungsbeihilfe)

Kinderbetreuungsbeihilfe
Abhängig von Familieneinkommen und 
Betreuungskosten (halbjährlich, max. 3 Jahre)

Wochengeld und Mutterschafts-
betriebsbeihilfe für selbstständig 
erwerbstätige Mütter

25,75 EUR/Tag (für die Dauer der Schutzfrist)

Wochengeld für unselbstständig 
erwerbstätige Mütter

Durchschnittlicher Nettoverdienst der letzten 3 Monate. 
7.79 EUR/Tag für freie Dienstnehmerinnen und 
Selbstversicherte (für die Dauer der Schutzfrist)

Unterhaltsvorschuss 
(Basis Unterhaltstitel)

Max. 488,24 EUR/Monat bis zur Höhe des 
festgesetzten Unterhaltsbeitrages

Unterhaltsvorschuss 
(Basis Richtsatzvorschuss)

bis 6 Jahre: 123,00 EUR/Monat
bis 14 Jahre: 245,00 EUR/Monat
bis max. 19 Jahre: 367,00 EUR/Monat

Lehrlingsbeihilfe 70,00 – 700,00 EUR/Jahr

Pendlerbeihilfe 75,00 – 320,00 EUR/Jahr

Pflegegeld
Staffelung nach Betreuungsaufwand:
Stufe I-VII: 154,20 – 1655,80 EUR/Monat

Schul- und Heimbeihilfe
Schulbeihilfe: bis 1.130,00 EUR/Jahr  
Heimbeihilfe: bis 1.380,00 EUR/Jahr

Wohnbeihilfe
182,00 EUR (1 Pers.) bis 325,00 EUR (5 Pers.) 
32,00 EUR für jede weitere Person
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